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VERFÜGUNG

DER BAUDIREKTION KANTON ZÜRICH

vom 5. Juni 199$

IHütten Nutzungsplanung (Änderung)

Genehmigung ( 2 lit. PEG)

Mit RRB Nr. 1103/1994 wurde die revidierte Nutzungsplanung der Gemeinde

Hütten genehmigt. Am 9. Juni 1997 beschloss die Gemeindeversammlung

Hütten Änderungen der kommunalen Bauordnung. Gegen diesen Beschluss

wurde laut Rechtskraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen

vom 8. Oktober 1997 und des Bezirksrates Horgen vom 15. Juli 1997 kein

Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 4. August 1997 ersucht der Ge

meinderat Hütten um Genehmigung der Vorlage.

Die Änderung der Nutzungsplanung betrifft eine Ergänzung von Art. 16 und eine

Neuformulierung von Art. 42 der Bauordnung.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen ( 5 PBG).

Die Baudirektion v e r f ü g t:

1. Die von der Gemeindeversammlung Hütten am 9. Juni 1997 beschlosse

nen Änderungen der Bauordnung werden genehmigt.

II. Die Gemeinde Hütten wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss § 6 lit. a

PBG öffentlich bekanntzumachen.

III. Mitteilung an den Gemeinderat Hütten, 8825 Hütten (im Doppel), die Kanz

lei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht, das Amt für

Raumordnung und Vermessung sowie an die Baudirektion.

ARV Amt tOr

Zürich, den 5. Juni 1998 Raumordnung und Vermessung

971 474/Oh&Z t Für den Auszug:


